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Fachmitteilung Nr. 100 

FATCA 

Ausgangslage 

Am 18. März 2010 ist der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Kraft 

getreten.  

FATCA ist ein komplexes, neues Berichterstattungs- und Quellensteuer-Regelwerk. Es 

beabsichtigt, weltweit Finanzinstitute (Foreign Financial Institutions; „FFIs“) in die Umsetzung 

der US-Steuergesetzgebung einzubinden, mit dem Ziel, die Steuerhinterziehung von US-

Steuerpflichtigen einzudämmen. FATCA will sicherstellen, dass US-Personen ihrer 

weltweiten amerikanischen Steuerpflicht nachkommen und die entsprechenden 

Vermögenswerte und -erträge vollständig deklarieren. Erfasst werden sollen nicht nur die 

Erträge aus amerikanischen Quellen, sondern sämtliche Erträge von in den USA 

steuerpflichtigen Personen, d.h. Wertschriften und Guthaben aller Art, welche diese 

Personen bei Banken und Finanzintermediären ausserhalb der USA halten.  

Mit „FFIs“ werden alle Institutionen bezeichnet, die im Rahmen ihres Bank- oder 

bankähnlichen Geschäfts Einlagen entgegennehmen, Vermögenswerte im Namen ihrer 

Kunden halten oder im Bereich des Effektenhandels tätig sind. Es wird unterschieden 

zwischen einem „Participating FFI“, das sich der FATCA-Regulierung unterwirft, indem es mit 

dem IRS einen Vertrag abschliesst, einem „Non-Participating FFI“, das die Mitwirkung im 

FATCA-System verweigert, und einem „Non Financial Foreign Entity“ (NFFE). Kommt ein FFI 

diesen Pflichten nicht nach („Non-Participating FFI“), so droht ihm ein Quellensteuerabzug 

von 30% („FATCA-Withholding“) auf allen US-Erträgen und -Veräusserungserlösen aus 

direkten und indirekten amerikanischen Quellen, d.h. auf amerikanischen Dividenden, Zinsen 
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und auf dem Bruttoverkaufserlös, sei es direkt von der US-Zahlstelle oder von einem 

teilnehmenden FFI. Veräussert beispielsweise ein Fonds, welcher sich nicht der FATCA-

Regulierung unterwirft („Non-Participating FFI“), US-Aktiven, wird auf den 

Veräusserungserlös – nicht auf den Veräusserungsgewinn – 30% Quellensteuer erhoben. 

 

Befreiung des gesamten Systems der beruflichen Vorsorge von der FATCA-

Unterstellung 

Seit dem 30. Juni 2014 ist das Bundesgesetz über die Umsetzung des FATCA-Abkommens 

zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten (FATCA-Gesetz) in Kraft, nachdem 

zuvor am 2. Juni 2014 das FATCA-Abkommen der Schweiz mit den USA in Kraft getreten 

war. 

Gemäss Anhang II des FATCA-Abkommens ist das gesamte System der beruflichen 

Vorsorge (2. Säule und Säule 3a mit Freizügigkeitseinrichtungen, Auffangeinrichtung, 

Sicherheitsfonds, Wohlfahrtsfonds, Anlagestiftungen) von einer Unterstellung unter 

FATCA befreit (Art. 9 Ziff. 1 des FATCA-Abkommens). Alle schweizerischen 

Vorsorgeeinrichtungen gelten als befreite Nutzungsberechtigte, da sie entweder unter 

Absatz I.A oder Absatz I.D (oder unter beide Absätze) des Anhangs II fallen. 

Die Vorsorgeeinrichtungen müssen sich folglich nicht bei den US-Steuerbehörden 

registrieren lassen (Art. 4 Abs. 2 FATCA-Gesetz). Weiter verhindert das Abkommen den 

30%-Quellensteuerabzug von Zahlungen mit US-Quelle bei Missachtung der 

Informationspflichten durch die entsprechenden Institute. Investiert eine Vorsorgeeinrichtung 

direkt in einen Ertrag bringenden US-Vermögenswert (beispielsweise US-Obligationen oder 

US-Aktien), so entfällt eine FATCA-Withholding auf allfälligen US-Erträgen aus diesen 

Direktanlagen, da ihr der Status eines „Exempted Beneficial Owner“ zukommt. 

Ausfüllen des Formulars W-8BEN-E  

Bei Konten und Produkten von befreiten Nutzungsberechtigten nach Anhang II Absatz I und 

bei befreiten Konten und Produkten nach Anhang II Absatz III des FATCA-Abkommens 

beschränken sich die Pflichten auf die Feststellung, dass diese Konten und Produkte vom 

Anwendungsbereich von FATCA ausgenommen sind (Art. 6 FATCA-Gesetz). Obwohl die 

Vorsorgeeinrichtungen gemäss FATCA-Abkommen als befreite Nutzungsberechtigte gelten, 

ist in der Praxis insbesondere bei US-Direktanlagen davon auszugehen, dass viele 

Zahlstellen (FFIs, insbesondere Banken) von den Vorsorgeeinrichtungen verlangen werden, 

ihren Status als befreite Nutzungsberechtigte mittels des ausgefüllten Formulars W-8BEN-E 

zu deklarieren (s. dazu BSV-Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 136, Ziff. 890). 
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Das Formular ist abrufbar unter: www.irs.gov/fatca –> Governments –> Learn More –> 

Related Forms –> FATCA Related Forms –> W-8BEN-E.  

Zum Ausfüllen des Formulars s. Anhang. 

Fazit und Empfehlungen 

Obwohl die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich von einer FATCA-

Unterstellung befreit sind (kein 30%-Quellensteuerabzug, da keine Registrierungspflicht), 

sollten sie überprüfen, dass vorgelagerte FFIs wie Custodian und kollektive Anlagen 

„Participating FFIs“ sind, um so einen allfälligen 30%-Quellensteuerabzug im Sinne einer „tax 

occulte“ zu vermeiden (Compliance). 

Weiter sollten die Vorsorgeeinrichtungen sicherstellen, dass keine abzugspflichtigen 

Zahlungsströme via ein FFI (z.B. Depotstelle) abgewickelt werden, welches die 

Anforderungen nicht erfüllt und dessen US-Erträge demzufolge um 30% gekürzt werden 

(„FATCA-Withholding“). Da kollektive Kapitalanlagen gemäss FATCA grundsätzlich als FFIs 

gelten, ist der FATCA-Status („Participating FFI“ versus „Non-Participating FFI“) der 

jeweiligen kollektiven Kapitalanlage von erheblicher Bedeutung. Hält eine kollektive 

Kapitalanlage Anteile eines Anlagefonds, der als „Non-Participating FFI“ zu qualifizieren ist, 

werden die US-basierten Erträge dieses „Non-Participating FFI“ mit der FATCA-

Quellensteuer belastet sein. Diese „Taxe occulte“ kann auf die Rentabilität der 

entsprechenden Vermögensanlagen der schweizerischen Vorsorgeeinrichtung einen 

massgeblichen Einfluss haben. Vorsorgeeinrichtungen sollten folglich ihre indirekten 

Kapitalanlagen auf deren FATCA-Konformität überprüfen.  

 

ASIP 

Hanspeter Konrad / Dr. Michael Lauener 
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Anhang:  

Ausfüllen von Part I und Part XII des Formulars W-8BEN-E 
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Unterzeichnung des Formulars W-8BEN-E: 

 

 


